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Übersicht über die geplanten Änderungspunkte und Plannummern 

 
Im Zuge gegenständlichen Verfahrens sind folgende Abänderungen des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden geplant: 
 

Änd.
Nr. 

Plan 
Nr. 

Bereich KG / Gst. Nr. Geplante Änderung 

B02 06 Biondekgasse 20 KG Leesdorf / 143/14, 
143/15 und 143/16 

Kenntlichmachung der Umwidmung 
Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƛƴ 
αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƛŜƭǇƭŀǘȊάΣ Ǿƻƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴάΣ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƛŜƭǇƭŀǘȊά 
ǳƴŘ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƛƴ 
α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά 

B03 03 Am Lorenzteich 38-
40 

KG Leesdorf / 754/8, 
754/9, 754/10, 754/11 

Abänderung von Bebauungs-
bestimmungen (Bebauungsweise) 

B04 10 Radetzkystraße 14 KG Rauhenstein / 149/4, 
152/1, 152/5, 152/3 
und 780/6 

Kenntlichmachung der Umwidmung 
Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-{ŎƘǳƭŜά 
ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-Schule, 
YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά; Abänderung von 
seitlichen Baufluchtlinien 

B05 13 Josef Kollmann-
Straße 6 

KG Leesdorf / 35/1 
Kenntlichmachung der Umwidmung 
Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Sondergebiet-KindergartenάΣ 
Änderung von 
Bebauungsbestimmungen, 
Kenntlichmachung von Gebäuden 
unter Denkmalschutz, Streichen der 
YŜƴƴǘƭƛŎƘƳŀŎƘǳƴƎ αCǳǖ-, Rad- oder 
²ƻƘƴǿŜƎά 

B07 15 Rosenbüchelgasse 4 KG Braiten / 947 Einführung einer seitlichen 
Baufluchtlinie mit 
Anbauverpflichtung 

B08 11 Marianne Hainisch-
Gasse / Josef 
Kollmann-Straße / 
Melker Gasse 

KG Leesdorf / 319/2, 
319/7, 321/18, 325/1, 
325/2, 325/4, 328/1, 
328/16, 328/23, 328/26, 
328/28, 328/29, 328/30, 
328/31, 328/32, 328/33 
und 330/1 

Abänderung von 
Bebauungsbestimmungen 
(Geschoßflächenzahl) 
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B09 02 Palffygasse 23-25 KG Baden / 201/3 und 
201/4 

Abänderung von 
Bebauungsbestimmungen 
(Bebauungsdichte, -weise) 

B10 10 Habsburgerstraße 46 KG Rauhenstein / .261 
und 86/10 

Abänderung von 
Bebauungsbestimmungen 
(Bebauungsweise) 

B11 05 Hochstraße 14 KG Mitterberg / .361 
und 577/5 

Abänderung von αSchutzzonenά 

B12a 01 Hauptplatz 5 / 
Beethovengasse 2 

KG Baden / .18/1 Kenntlichmachung von Gebäuden 
unter Denkmalschutz und Anpassung 
der Schutzzonenkategorie, Streichen 
der Bebauungsbestimmungen 

B12b 09 Helenenstraße 5 KG Weikersdorf / 54 Kenntlichmachung von Gebäuden 
unter Denkmalschutz und Anpassung 
der Schutzzonenkategorie, Streichen 
der Bebauungsbestimmungen 

B12c 08 Helenenstraße 31 KG Rauhenstein / .219 
und 764/4 

Kenntlichmachung von Gebäuden 
unter Denkmalschutz und Anpassung 
der Schutzzonenkategorie, Streichen 
der Bebauungsbestimmungen 

B12d 07, 08 Helenenstraße 50 KG Rauhenstein / 763/1 
und 763/7 

Kenntlichmachung von Gebäuden 
unter Denkmalschutz und Anpassung 
der Schutzzonenkategorie, Streichen 
der Bebauungsbestimmungen 

B12e 12 Göschlgasse 29 KG Leesdorf / 97/1 und 
97/8 

Kenntlichmachung von Gebäuden 
unter Denkmalschutz und Anpassung 
der Schutzzonenkategorie, Streichen 
der Bebauungsbestimmungen 

B12f 02 Pfarrplatz 6 / 
Antonsgasse 1 

KG Baden / .588 Kenntlichmachung von Gebäuden 
unter Denkmalschutz und Anpassung 
der Schutzzonenkategorie, Streichen 
der Bebauungsbestimmungen 

B12g 01 Grabengasse 7 / 
Wassergasse 3 

KG Baden / .338 Kenntlichmachung von Gebäuden 
unter Denkmalschutz und Anpassung 
der Schutzzonenkategorie, Streichen 
der Bebauungsbestimmungen 

B12h 07 Marchetstraße 82 KG Mitterberg / .124 
und 797 

Kenntlichmachung von Gebäuden 
unter Denkmalschutz und Anpassung 
der Schutzzonenkategorie, Streichen 
der Bebauungsbestimmungen 
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B12i 01 Hauptplatz 21 / 
Rathausgasse 1 

KG Baden / .364 Kenntlichmachung von Gebäuden 
unter Denkmalschutz und Anpassung 
der Schutzzonenkategorie, Streichen 
der Bebauungsbestimmungen 

B12j 01  Fraueng./Breyerstr./
Wasserg. 

KG Baden / 350 Kenntlichmachung von Gebäuden 
unter Denkmalschutz und Anpassung 
der Schutzzonenkategorie, Streichen 
der Bebauungsbestimmungen 

B13 14 Germergasse 25 KG Mitterberg / .300 
und 11/4 

Abänderung von 
Bebauungsbestimmungen 
(Bebauungsdichte und -weise) 

 
In den folgenden Abschnitten werden die vorgesehenen Änderungspunkte näher erläutert: 
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1. Erläuterung der geplanten Änderungspunkte 

 

1.1. αBiondekgasse 20ά (B02) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 
Gst. Nr. 143/14, 143/15 und 143/16, KG Leesdorf 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 

¶ Kenntlichmachung der Umwidmung von "Grünland-Grüngürtel" in "Grünland-Spielplatz", 
von "Verkehrsfläche öffentlich" in "Bauland-Sondergebiet-Kindergarten", von 
"Verkehrsfläche öffentlich" in "Verkehrsfläche öffentlich-Rad- und Fußweg", von 
"Verkehrsfläche öffentlich" in "Grünland-Spielplatz" und von "Grünland-Grüngürtel" in 
"Bauland-Sondergebiet-Kindergarten" 

¶ Festlegung von Straßenfluchtlinien 

 

1.1.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Zwischen der Biondekgasse und einem ς auf der westlichen Seite der Südbahntrasse 
verlaufenden Radweg ς (KG Leesdorf) befindet sich ein Niederösterreichischer Landes-
kindergarten, der im Zuge des Ausbaus der Kinderbetreuungsangebote für zweijährige Kinder 
in Niederösterreich in Richtung des nordöstlich gelegenen Nachbargrundstücks ausgeweitet 
werden soll. Die Umgebung des Entwicklungsbereiches ist von Einfamilienhäusern und Gärten 
sowie im Norden von mehrgeschoßigen Wohnbauten und dazugehörigen Parkplätzen 
geprägt. 

LƳ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎǎǇƭŀƴ ƛǎǘ ŘŜǊ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴǎ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Sondergebiet-YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴάΣ ŘŜǊ ǎǸŘƭƛŎƘ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘŜ .ŜǊŜƛŎƘ ŀƭǎ αDǊǸƴƭŀƴŘ-Grüngürtel-
LƳƳƛǎǎƛƻƴǎǎŎƘǳǘȊά ǳƴŘ ŘŜǊ ŀƴ ŘŜƴ Cǳǖ- ǳƴŘ wŀŘǿŜƎ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘŜ .ŜǊŜƛŎƘ ŀƭǎ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ 
öffentlich ς Rad- ǳƴŘ CǳǖǿŜƎά ƎŜǿƛŘƳŜǘΦ LƳ bƻǊŘŜƴ ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ Ŝƛƴ .ŜǊŜƛŎƘΣ ŘŜǊ ŀƭǎ 
αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά Ƴƛǘ ŘŜǊ CǳƴƪǘƛƻƴǎŦŜǎǘƭŜƎǳƴƎ αǎƛŜŘƭǳƴƎǎǎǘǊǳƪǘǳǊƛŜǊŜƴŘŜǊ DǊǸƴǊŀǳƳάΣ 
gewidmet ist. 

Der gegenständliche Bereich ist weiters innerhalb der αUNESCO-buffer-zoneά gelegen. Der 
Bebauungsplan sieht darüber hinaus folgende Festlegungen vor: 

- Straßenfluchtlinie zur Biondekgasse bzw. zur αVerkehrsfläche öffentlichά (Fuß- 
und Radweg) 

- Bebauungsbestimmungen α70% Bebauungsdichte, αgeschlossene Bebauungs-
weiseά, αBauklasse I, IIά 
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1.1.2. Änderungsanlass 

Im Zuge eines parallel laufenden Verfahrens zur Änderung des Örtlichen Raumordnungs-
programmes der Stadtgemeinde Baden ist es vorgesehen, Teile der Gst. Nr. 143/14 und 
мпоκмсΣ YD [ŜŜǎŘƻǊŦΣ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƛŜƭǇƭŀǘȊάΣ Ŝƛƴen Teil des Gst. 
bǊΦ мпоκмрΣ YD [ŜŜǎŘƻǊŦΣ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-
YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴάΣ Ŝƛƴen ¢Ŝƛƭ ŘŜǎ DǎǘΦ bǊΦ мпоκмрΣ YD [ŜŜǎŘƻǊŦΣ Ǿƻƴ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘ-Rad- ǳƴŘ CǳǖǿŜƎάΣ Ŝƛƴen Teil des Gst. Nr. 143/15, KG Leesdorf, von 
α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘά ƛƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-{ǇƛŜƭǇƭŀǘȊά ǎƻǿƛŜ Ŝƛƴen Teil des Gst. Nr. 143/14, KG 
[ŜŜǎŘƻǊŦΣ Ǿƻƴ αDǊǸƴƭŀƴŘ-DǊǸƴƎǸǊǘŜƭά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά ǳƳȊǳǿƛŘƳŜƴΦ 

Diese Widmungsänderungen soll aufgrund der Bestimmung des § 34 Abs. 1 des NÖ Raum-
ordnungsgesetzes 2014 auch im Bebauungsplan kenntlich gemacht werden. 

5ŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ǎƻƭƭ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǎ ƴŜǳ ƎŜǿƛŘƳŜǘŜƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά 
eine Straßenfluchtlinie festgelegt werden. 

1.1.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
werden, als dass die vorgesehene Widmungsänderungen im Bereich der Grundstücke Nr. 
143/14, 143/15 und 143/16, KG Leesdorf, kenntlichgemacht werden und eine 
Straßenfluchtlinie festgelegt wird. 
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1.1.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.1.4.1: Situation in der Biondekgasse 20 

 

Abbildung 1.1.4.2: Situation in der Biondekgasse 20 
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Abbildung 1.1.4.3: Orthofoto des Bereiches in der Biondekgasse 

 

Abbildung 1.1.4.4: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.2. αAm Lorenzteich 38-40ά ό.л3) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Leesdorf / 754/8, 754/9, 754/10, 754/11 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Abänderung von Bebauungsbestimmungen (Bebauungsweise) 
 

 

1.2.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Die betreffenden Grundstücke liegen am αLorenzteichά, der im Südosten des Gemeinde-
gebietes in unmittelbarer Nähe zur A2 (Südautobahn) situiert ist. Die Umgebung ist durchwegs 
von Einfamilienhäusern am südlichen und westlichen Teichufer geprägt, nördlich ist das 
Pferdegestüt αIŀƛŘƘƻŦά angesiedelt. 

Der Flächenwidmungsplan sieht für den gegenständlichen Bereich ŘƛŜ ²ƛŘƳǳƴƎ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Sondergebiet-BadŜǎƛŜŘƭǳƴƎά ǾƻǊΦ 5ƛŜ ŘŜǊȊŜƛǘ ƎŜƭǘŜƴŘŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ƭŀǳǘŜƴ 
α20% Bebauungsdichteά, αoffene bzw. gekuppelte Bebauungsweiseά und αBauklasse Iά.  

1.2.2. Änderungsanlass 

Hintergrund der geplanten Änderungen ist eine Anpassung des Bebauungsplanes an die 
bestehende Bebauungsstruktur bzw. die Berücksichtigung der Orientierung der betreffenden 
Hauptgebäude direkt an der nördlichen Grundgrenze.   

1.2.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern angepasst 
werden, als dass die Bebauungsbestimmungen im Bereich der Grundstücke 754/8, 754/9 und 
754/10, KG Leesdorf, Ǿƻƴ αƻŦŦŜƴŜ oder ƎŜƪǳǇǇŜƭǘŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜά ŀǳŦ αeinseitig offene 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜά ƎŜŅƴŘŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ. Im Bereich des Grundstücks 754/11 soll statt der bislang 
ƎŜƭǘŜƴŘŜƴ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎ αƻŦŦŜƴŜ oder ƎŜƪǳǇǇŜƭǘŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜά die αƻŦŦŜƴŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎ-
ǿŜƛǎŜά ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘ werden. 

 

  



Stadtgemeinde Baden  Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes 

raum und plan |  September 2023  Seite | 12 

1.2.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.2.4.1: Bereich der Adressen Am Lorenzteich 38-40 

 

Abbildung 1.2.4.2: Der Lorenzteich Blick Richtung Nordwesten 
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Abbildungen 1.2.4.3: Orthofoto des Bereiches  

 

Abbildung 1.2.4.4: Übersicht über die vorgesehenen Abänderungen des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.3. αRadetzkystraße 14ά (B04) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Rauhenstein / 149/4, 152/1, 152/5, 152/3, 780/6 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ YŜƴƴǘƭƛŎƘƳŀŎƘǳƴƎ ŘŜǊ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-{ŎƘǳƭŜά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-

Sondergebiet-{ŎƘǳƭŜΣ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴάΤ 

¶ Abänderung von seitlichen Baufluchtlinien 
 

 

1.3.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Auf dem Areal der Volksschule Weikersdorf (Radetzkystraße 14) soll künftig ein Kindergarten 
errichtet werden, um den zusätzlichen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen im Zuge der 
Umsetzung der NÖ Kindergartenoffensive decken zu können. Der aktuell rechtsgültige 
CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎǎǇƭŀƴ ŘŜǊ {ǘŀŘǘ .ŀŘŜƴ ǎƛŜƘǘ ŦǸǊ ŘŜƴ ƻΦ ŀΦ .ŜǊŜƛŎƘ ŘƛŜ ²ƛŘƳǳƴƎ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Sondergebiet-{ŎƘǳƭŜά ǾƻǊΦ  

Der gegenständliche Bereich liegt innerhalb ŘŜǊ αUNESCO-buffer-zoneάΦ 

Der Bebauungsplan sieht auf Gst. Nr. 152/5, 152/3, 780/6 zusätzlich eine seitliche Bauflucht-
linie mit einem Bauwich von 10 Meter vor.  

1.3.2. Änderungsanlass 

Im Zuge eines parallel laufenden Verfahrens zur Änderung des Örtlichen Raumordnungs-
programmes der Stadtgemeinde Baden ist es vorgesehen, die Grundstücke Nr. 149/4, 152/1, 
152/5, 152/3, 780/6 Ǿƻƴ α.ŀǳland-Sondergebiet-{ŎƘǳƭŜά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-Schule, 
YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά umzuwidmen. 

Diese Widmungsänderung soll aufgrund der Bestimmung des § 34 Abs. 1 des NÖ Raum-
ordnungsgesetzes 2014 auch im Bebauungsplan kenntlich gemacht werden. 

Hinsichtlich der erforderlichen Neuerrichtung eines Kindergartengebäudes ist der derzeitig 
bebaubare Bereich durch seitliche Bauwiche zu stark eingeschränkt, daher soll im Bereich der 
Grundstücke Nr. 152/5, 152/3, 780/6 der seitliche Bauwich entsprechend reduziert werden. 

1.3.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern adaptiert 
werden, als dass die vorgesehene Widmungsänderung (Umwidmung Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Sondergebiet-Schuleά ƛƴ αBauland-Sondergebiet-Schule, Kindergartenά im Bereich der 
Grundstücke Nr. 149/4, 152/1, 152/5, 152/3, 780/6, KG Rauhenstein, kenntlichgemacht wird. 
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Darüber hinaus soll die seitliche Baufluchtlinie im Bereich der Grundstücke Nr. 152/5, 152/3, 
780/6 angepasst und der seitliche Bauwich auf 3 Meter Bauwich verringert werden. 

1.3.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.3.4.1: Die Volksschule Weikersdorf in der Radetzkystraße 14 

 

Abbildung 1.3.4.2: Die Radetzkystraße Blick Richtung Osten 
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Abbildungen 1.3.4.3: Orthofoto des Bereiches  

 

Abbildung 1.3.4.4: Übersicht über die vorgesehenen Abänderungen des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.4. αJosef Kollmann-Straßeά (B05) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Leesdorf: Gst. Nr. 35/3 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ YŜƴƴǘƭƛŎƘƳŀŎƘǳƴƎ ŘŜǊ ¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎά ƛƴ α.ŀǳ-

land-Sondergebiet-YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά  

¶ Änderung der Bebauungsbestimmungen 

¶ Kenntlichmachung von Gebäuden unter Denkmalschutz 

¶ Streichen ŘŜǊ YŜƴƴǘƭƛŎƘƳŀŎƘǳƴƎ αCǳǖ-, Rad- ƻŘŜǊ ²ƻƘƴǿŜƎά 
 

 

1.4.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Im Zentrum des Stadtteils Leesdorf befindet sich an der Adresse Josef Kollmann-Straße 6 ein 
Niederösterreichischer Landeskindergarten, der im Zuge des Ausbaus der Kinderbetreuungs-
angebote für zweijährige Kinder in Niederösterreich ausgeweitet werden soll. Der betreffende 
Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe zu weiteren öffentlichen bzw. sozialen Ein-
richtungen, darunter eine Berufsschule im Norden, die Katholische Kirche im Westen sowie 
die Bezirkshauptmannschaft Baden im Osten. Die Umgebung im Süden ist insbesondere durch 
mehrgeschoßige Wohnbauten geprägt.  

Der aktuell rechtsgültige Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Baden sieht für den 
Bereich, auf dem deǊ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴ ǎƛǘǳƛŜǊǘ ƛǎǘΣ ŘƛŜ ²ƛŘƳǳƴƎǎŀǊǘ α.ŀǳƭŀƴŘ-
Sondergebiet-YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά ǳƴŘ ŦǸǊ einen Teil des angrenzenden Grundstücks im Süden die 
²ƛŘƳǳƴƎǎŀǊǘ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎά ǾƻǊΦ 

Der derzeit gültige Bebauungsplan sieht für den südlichen Bereich des betreffenden Grund-
stücks einen vorderen Bauwich zur Josef Höfle-Gasse von 3 Meter vor. Von der Josef 
Kollmann-Gasse zur Josef Höfle-Gasse ist ein Fuß-, Rad- und Wohnweg kenntlich gemacht. Die 
Bebauungsbestimmungen sehen α30% Bebauungsdichteά, die αoffene Bebauungsweiseά und 
αBauklasse II, IIIά vor.  

1.4.2. Änderungsanlass 

Im Zuge eines parallel laufenden Verfahrens zur Änderung des Örtlichen Raumordnungs-
programmes der Stadtgemeinde Baden ist es vorgesehen, einen Teil des Gst. Nr. 35/3, KG 
[ŜŜǎŘƻǊŦΣ Ǿƻƴ αBauland-Sondergebiet-±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎά ƛƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sondergebiet-YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴά 
umzuwidmen. 

Diese Widmungsänderung soll aufgrund der Bestimmung des § 34 Abs. 1 des NÖ Raum-
ordnungsgesetzes 2014 auch im Bebauungsplan kenntlich gemacht werden. 
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Darüber hinaus sollen die ς für den Bestand geltenden ς Bebauungsbestimmungen (30% 
Bebauungsdichte, offene Bebauungsweise, Bauklasse II, III) auch für den neu gewidmeten 
Bereich übernommen und ein denkmalgeschütztes Bauwerk entsprechend kenntlich gemacht 
werden. 

Der über das betreffende Grundstück ǾŜǊƭŀǳŦŜƴŘŜ αCǳǖ-, Rad-Σ ōȊǿΦ ²ƻƘƴǿŜƎά ǿƛǊŘ zur 
Gänze gestrichen.  

1.4.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern adaptiert 
werden, als dass die vorgesehene Widmungsänderung (α¦ƳǿƛŘƳǳƴƎ Ǿƻƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-Sonder-
gebiet-Verwaltungά ƛƴ αBauland-Sondergebiet-Kindergartenά im Bereich des Grundstücks 
35/3, KG Leesdorf, kenntlichgemacht wird. 

Darüber hinaus werden die ς für den Bestand bereits festgelegten ς Bebauungsbestimmungen 
auf den betreffenden Bereich ausgedehnt und ein denkmalgeschütztes Bauwerk 
kenntlichgemacht. Der zwischen Josef Kollmann-Gasse und Josef Höfle-Gasse kenntlich 
ƎŜƳŀŎƘǘŜ αCǳǖ-, Rad- ōȊǿΦ ²ƻƘƴǿŜƎά ǿƛǊŘ ƎŜǎǘǊƛŎƘŜƴΦ 

1.4.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.4.4.1: NÖ Landeskindergarten in der Josef Kollmann-Straße 6 

 
  



Stadtgemeinde Baden  Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes 

raum und plan |  September 2023  Seite | 19 

Abbildung 1.4.4.2: NÖ Landeskindergarten in der Josef Kollmann-Straße 6 

 

Abbildung 1.4.4.3: Orthofoto des Bereiches Josef Kollmann-Straße 6 

 
  



Stadtgemeinde Baden  Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes 

raum und plan |  September 2023  Seite | 20 

Abbildung 1.4.4.4: Übersicht über die vorgesehenen Abänderungen des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.5. αRosenbüchelgasse 4ά (B07) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Braiten: Gst. Nr. 947 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Einführung einer seitlichen Baufluchtlinie mit Anbauverpflichtung 
 

1.5.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Das betreffende Grundstück befindet sich in einem ς nahezu durchwegs von Einfamilien-
häusern geprägten ς Wohnviertel, in dem ŀǳŎƘ Ŝƛƴ !ǳǎǿŜƛŎƘǉǳŀǊǘƛŜǊ όα/ƻƴǘŀƛƴŜǊ-Aufbau-
ǎŎƘǳƭŜάύ eines geplanten dritten Gymnasiums der Stadtgemeinde Baden am Bildungscampus 
bei der Pädagogischen Hochschule situiert ist.  

1.5.2. Änderungsanlass 

Der Bestand am Nachbargrundstück (Rohrfeldgasse 23, Gst. Nr. 948, KG Braiten) weist im 
Dachgeschoß und nach Südosten an der Grundgrenze bewilligte Hauptfenster auf. Um 
erforderliche Abstände zur Belichtung von Hauptfenstern im Falle eines künftigen Neubaus 
auf Grundstück Nr. 947 (Rosenbüchelgasse 4) zu gewährleisten, soll eine seitliche Bauflucht-
linie mit Anbauverpflichtung festgelegt werden. 

1.5.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
werden, als dass im Bereich des Grundstückes Nr. 947, KG Braiten, eine seitliche Baufluchtlinie 
mit Anbauverpflichtung eingeführt wird. 
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1.5.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.5.4.1: Orthofoto im Bereich Rosenbüchelgasse 4 

 

Abbildung 1.5.4.2: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.6. αMarianne Hainisch-Gasse / Josef Kollmann-Straße / Melker Gasseά 
(B08) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Leesdorf: Gst. Nr. 319/2, 319/7, 321/18, 325/1, 325/2, 325/4, 328/1, 328/16, 328/23, 
328/26, 328/28, 328/29, 328/30, 328/31, 328/32, 328/33 und 330/1 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Abänderung der Bebauungsbestimmungen (Einführung von Bebauungsdichten statt 

Geschoßflächenzahl) 
 

 

1.6.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Die Marianne Hainisch-Gasse befindet sich südlich der Pädagogischen Hochschule Baden im 
Stadtteil Leesdorf im Bereich der αMelkergründeά. Es handelt sich dabei um ein Siedlungs-
gebiet, das von Reihenhausanlagen, Einfamilienhäusern und einigen mehrgeschoßigen Wohn-
bauten geprägt ist.  

Der Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden weist für den ς zwischen Mühlgasse, 
Schwartzstraße und Josef Kollmann-Straße ς am Mühlbach gelegenen Abschnitt die 
Bebauungsbestimmungen αGeschoßflächenzahl 0,6, лΣтά ǳƴŘ лΣфά, die αƻŦŦŜƴŜ Bebauungs-
weiseά und höchstzulässige Gebäudehöhen Ǿƻƴ αт aŜǘŜǊάΣ αу aŜǘŜǊά ǳƴŘ αмл aŜǘŜǊά auf. 

1.6.2. Änderungsanlass 

Die aktuell rechtsgültigen Bebauungsvorschriften sehen für festgelegte Bebauungsdichten 
Regelungen vor, die für gewisse Anteile der Restflächen keine Versiegelung erlauben, um 
insbesondere kleinklimarelevante Effekte der Kühlung und Versickerung zu erzielen.  

Daher soll für den ς nahe des Mühlbachufers gelegenen ς Abschnitt der Marianne Hainisch-
Gasse die Regelung des Bebauungsgrades von einer zulässigen Geschoßflächenzahl auf eine 
maximal zulässige Bebauungsdichte abgeändert werden. Diese Anpassung ermöglicht dabei, 
das Ausmaß der Versiegelung im Sinne der Anpassung an Klimawandelfolgen künftig effektiv 
hintanzuhalten.  

1.6.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
werden, als dass die Bebauungsbestimmungen im Bereich der Grundstücke Nr. 319/2, 319/7, 
321/18, 325/1, 325/2, 325/4, 328/1, 328/16, 328/23, 328/26, 328/28, 328/29, 328/30, 
328/31, 328/32, 328/33 und 330/1, KG Leesdorf, dahingehend geändert werden, dass die 
Regelung der Dichte künftig nicht anhand der Geschoßflächenzahl, sondern anhand der 
Bebauungsdichte erfolgen soll. Die maximal zulässige Bebauungsdichte orientiert sich dabei 



Stadtgemeinde Baden  Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes 

raum und plan |  September 2023  Seite | 24 

an den Bebauungsstrukturen und überwiegenden Bebauungsbestimmungen der Umgebung 
und wird generell mit 35% festgelegt.  

1.6.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.6.4.1: Situation im Bereich Marianne Hainisch-Gasse 

 

Abbildung 1.6.4.2: Orthofoto des Bereiches südlich der Mühlgasse 
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Abbildung 1.6.4.3: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.7. αPalffygasse 23-25ά ό.09) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Leesdorf / Gst. Nr. 201/3; 201/4 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Abänderung von Bebauungsbestimmungen (Bebauungsdichte, Bebauungsweise) 
 

 

1.7.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Die betreffenden Grundstücke liegen in der Palffygasse im Kreuzungsbereich mit der 
Wörthgasse, einem verkehrsberuhigten, ehemals vorstädtischen Bereich, der von 
gründerzeitlicher, zum Teil historistischer Bebauung sowie von Bürgerhäusern aus der Zeit um 
die Jahrhundertwende geprägt ist. Beide o. a. DǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜ ƭƛŜƎŜƴ ƛƴ ŘŜǊ αUNESCO-buffer-
zoneάΦ CǸǊ Řŀǎ Eckgrundstück an der Adresse Palffygasse 23 ist eine {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ α½ŜƴǘǊǳƳǎ-
ȊƻƴŜ ǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜǊ .ŜǊŜƛŎƘάΣ YŀǘŜƎƻǊƛŜ о αŜƴǎŜƳōƭŜōŜŘŜǳǘǎŀƳŜ hōƧŜƪǘŜά ausgewiesen. Das 
Nachbargrundstück (Palffygasse 25) liegt in derselben Zone, fällt jedoch unter Kategorie 02 
(αǎŎƘǳǘȊǿǸǊŘƛƎŜ hōƧŜƪǘŜά). 

1.7.2. Änderungsanlass 

Um den spezifischen historischen Vorstadtcharakter des betreffenden Bereichs zu bewahren, 
sollte eine maßstäbliche und angemessene Bebauungsstruktur gewährleistet bleiben. Dazu 
sollen im Bereich der Grundstücke Nr. 201/3 und 201/4, KG Leesdorf, die Bebauungs-
bestimmungen insofern geändert werden, als dass eine maximal zulässige Bebauungsdichte 
von 40% (statt bislang 60%) festgelegt wird. Die bislang geltende Regelung in Bezug auf die 
Bebauungsweise soll Ǿƻƴ αƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴά ŀǳŦ αoffen oder gekuppeltά geändert werden. Die 
Bestimmung in Bezug auf die Bebauungshöhe (Bauklasse I, II) wird beibehalten. 

1.7.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern adaptiert 
werden, als dass die Bebauungsbestimmungen für den Bereich der Grundstücke Nr. 201/3 und 
нлмκп Ǿƻƴ ŘŜǊȊŜƛǘ ƎŜƭǘŜƴŘŜƴ αсл҈ .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜά und αƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴŜ .ŀǳǿŜƛǎŜά ŀǳŦ αпл҈ 
.ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜά und αƻŦŦŜƴŜ ƻŘŜǊ ƎŜƪǳǇǇŜƭǘŜ .ŀǳǿŜƛǎŜά ƎŜŅƴŘŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ. 
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1.7.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.7.4.1: Situation im Bereich Palffygasse 23-25 

 

Abbildung 1.7.4.2: Orthofoto des Bereiches  

 
  



Stadtgemeinde Baden  Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes 

raum und plan |  September 2023  Seite | 28 

Abbildung 1.7.4.3: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.8. αHabsburgerstraße 46ά ό.10)  

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Rauhenstein: Gst. Nr. .261 und 86/10 

Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Abänderung der Bebauungsbestimmungen (Bebauungsweise) 
 

 

1.8.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Der Bereich Habsburgerstraße 46 liegt im Stadtteil Weikersdorf nordöstlich der katholischen 
Kirche St. Christoph und der Volksschule Weikersdorf. Seine Umgebung ist durchwegs von 
Einfamilienhäusern mit großzügigen Gärten geprägt. 

Der aktuell rechtsgültige Bebauungsplan sieht zur Habsburgerstraße einen vorderen Bauwich 
von 3 Meter und im hinterŜƴ [ƛŜƎŜƴǎŎƘŀŦǘǎōŜǊŜƛŎƘ ŜƛƴŜƴ α.ŜǊŜƛŎƘ ǎŜƛǘƭƛŎƘŜǊ ǳƴŘ ƘƛƴǘŜǊŜǊ 
.ŀǳǿƛŎƘŜά ǾƻǊΦ Für die betreffenden Grundstücke ist eine {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ α±лпκw!/млмά 
ausgewiesen. 5ŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ƭƛŜƎǘ ŘŜǊ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜ .ŜǊŜƛŎƘ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ αUNESCO-buffer-
Zoneά. 

1.8.2. Änderungsanlass 

Hinsichtlich der Berücksichtigung des derzeitigen Baubestandes und zur einheitlichen 
Regelung der Bebauungsstrukturen zur Wahrung einer maßstäblichen und angemessenen 
Gliederung bzw. Verteilung der Baumassen sollen die westlich angrenzenden Bebauungs-
bestimmungen α30%ά Bebauungsdichte, αgeschlosseneά Bebauungsweise, Bauklasse αI,IIά auf 
den gegenständlichen Bereich ausgeweitet werden. 

1.8.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern adaptiert 
werden, als dass im Bereich der Gst. Nr. .261 und 86/10, KG Rauhenstein, künftig die 
Bebauungsbestimmungen αол҈ά Bebauungsdichte, αgeschlosseneά Bebauungsweise und 
Bauklasse αI,IIά ausgewiesen werden. 
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1.8.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.8.4.1: Situation im Bereich Habsburgerstraße 46 

 

Abbildung 1.8.4.2: Orthofoto des Bereichs 
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Abbildung 1.8.4.3: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden  
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1.9. αHochstraße 14ά ό.11) 

 
 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Mitterberg; Gst. Nr. .361 und 577/5 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Abänderung von Schutzzonen 
 

 

1.9.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

An der Adresse Hochstraße 14 befinden sich die Grundstücke Nr. .361 und 577/5, KG 
Mitterberg, welche derzeit mit einem zweigeschoßigen, villenartigen Hauptgebäude bebaut 
sind und Richtung Osten einen weitläufigen Gartenbereich aufweisen. 

Der aktuell rechtsgültige Flächenwidmungsplan der Stadt Baden sieht für den gesamten 
Bereich derzeit die WidmuƴƎ αBauland-Wohngebietά Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ .ŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎ ŀǳŦ αƳŀȄƛƳŀƭ 
ȊǿŜƛ ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά vor.  

Der Bebauungsplan weist für die o. a. Grundstücke ŜƛƴŜ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ αV03/MI/438ά ōȊǿΦ ŘƛŜ 
.ŜōŀǳǳƴƎǎōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ α30҈ά .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜΣ ŘƛŜ αƻŦŦŜƴŜά .ŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜ ǳƴŘ 
.ŀǳƪƭŀǎǎŜ αLΣLLά auf. Zur Straße hin ist ein 3 Meter tiefer vorderer Bauwich und von der 
vorderen Baufluchtlinie in einem Abstand von 20 aŜǘŜǊ Ŝƛƴ α.ŜǊŜƛŎƘ ǎŜƛǘƭƛŎƘŜǊ ƻŘŜǊ ƘƛƴǘŜǊŜǊ 
.ŀǳǿƛŎƘŜά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ Darüber hinaus liegt der betreffende Bereich innerhalb der 
αUNESCO-property-Zoneά ǳƴŘ innerhalb einer Schutzzone der Kategorie 03 (α{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ Ƴƛǘ 
ensembleōŜŘŜǳǘǎŀƳŜƴ hōƧŜƪǘŜƴά). 

1.9.2. Änderungsanlass 

Aufgrund der Tatsache, dass das bestehende Objekt an der Adresse Hochstraße 14 im Einver-
ƴŜƘƳŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƴ ȊǳǎǘŅƴŘƛƎŜƴ ±ŜǊǘǊŜǘŜǊƴ ŘŜǎ .ǳƴŘŜǎŘŜƴƪƳŀƭǎŀƳǘŜǎ ŀƭǎ αǎŎƘǳǘȊǿǸǊdiges 
hōƧŜƪǘά ƪƭŀǎǎƛŦƛȊƛŜǊǘ ǿǳǊŘŜΣ soll die Schutzzonenkategorisierung für den betreffenden Bereich 
Ǿƻƴ α±лоκaLκпо8ά ŀǳŦ αV02/MI/436ά όtǊƻǇŜǊǘȅ ½ƻƴŜ / Villenviertel / Schutzzone mit 
schutzwürdigen Objekten) geändert werden. 

1.9.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern adaptiert 
werden, als dass die Schutzzonenkategorisierung für den Bereich der Grundstücke Nr. .361 
und рттκр Ǿƻƴ α±лоκaLκпо8ά ŀǳŦ αV02/MI/436ά geändert wird. 
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1.9.4. Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.9.4.1: Situation im Bereich Hochstraße 14 

 
 

Abbildung 1.9.4.2: Orthofoto des Bereichs 

 

 



Stadtgemeinde Baden  Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes 

raum und plan |  September 2023  Seite | 34 

Abbildung 1.9.4.3: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.10. αDenkmalschutzά ό.12a-B12j) 

 

Betroffene Grundstücke 

¶ Hauptplatz 5 / Beethovengasse 2 (B12a) 
KG Baden: Gst. Nr. .18/1 
Helenenstraße 5 (B12b) 
KG Weikersdorf: Gst. Nr. 54 

¶ Helenenstraße 31 (B12c) 
KG Rauhenstein; Gst. Nr. .219 und 764/4 

¶ Helenenstraße 50 (B12d) 
KG Rauhenstein: Gst. Nr. 763/1 und 763/7 

¶ Göschlgasse 29 (B12e) 
KG Leesdorf: Gst. Nr. 97/1 und 97/8 

¶ Pfarrplatz 6 / Antonsgasse 1 (B12f) 
KG Baden: Gst. Nr. .588 

¶ Grabengasse 7 / Wassergasse 3 (B12g) 
KG Baden: Gst. Nr. .341 und 119 

¶ Marchetstraße 82 (B12h) 
KG Mitterberg: Gst. Nr. .124 und 797 

¶ Hauptplatz 21 / Rathausgasse 1 (B12i) 
KG Baden: Gst. Nr. .364 

¶ Frauengasse / Breyerstraße / Wassergasse (B12j) 
KG Baden: Gst. Nr. 350 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Kenntlichmachung von Gebäuden unter Denkmalschutz und Anpassung der Schutzzonen-

kategorie 

¶ Streichen von Bebauungsbestimmungen 
 

 

1.10.1. Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Innerhalb des Siedlungsgebietes der Stadtgemeinde Baden finden sich eine Vielzahl an denk-
malgeschützten Objekten, welche gemäß Verordnung des Bundesdenkmalamtes 
entsprechend unter Schutz gestellt sind. 

Für die Bebauungsplanung der Stadt Baden ist dieser Aspekt insofern von Bedeutung, da die 
verordneten Gebäude unter Denkmalschutz grundsätzlich innerhalb von Schutzzonen der 
YŀǘŜƎƻǊƛŜ α0мά όα{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜƴ Ƴƛǘ hōƧŜƪǘŜƴ ǳƴǘŜǊ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊάύ ƎŜƭŜƎen sind. 
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1.10.2. Änderungsanlass 

Angesichts nunmehr aktualisierter Informationen bezüglich αhōƧŜƪǘŜn ǳƴǘŜǊ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊά 
(Bescheide des Bundesdenkmalamtes) soll der Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden 
dahingehend angepasst werden, dass die betreffenden Gebäude (siehe auch nachstehende 
!ōōƛƭŘǳƴƎŜƴ ŘŜǊ .ŜǊŜƛŎƘŜύ ƪǸƴŦǘƛƎ ƛƴƴŜǊƘŀƭō Ǿƻƴ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜƴ ŘŜǊ YŀǘŜƎƻǊƛŜ α0мά 
όα{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜƴ Ƴƛǘ hōƧŜƪǘŜƴ ǳƴǘŜǊ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊάύ Ȋǳ ƭƛŜƎŜƴ ƪƻƳƳŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ {ŎƘǳǘȊzonen-
kategorien dementsprechend angepasst werden. 

5ƛŜ DŜōŅǳŘŜ ǎƻƭƭŜƴ ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ ŀƭǎ αDŜōŅǳŘŜ ǳƴǘŜǊ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊά ƪŜƴƴǘƭƛŎƘ ƎŜƳŀŎƘǘ 
ό{ƛƎƴŀǘǳǊ α5άύ und bestehende Bebauungsbestimmungen erforderlichenfalls gestrichen 
werden. 

Abbildung 1.10.2.1: Gebäude unter Denkmalschutz 

  

Hauptplatz 5 / Beethovengasse 2 Helenenstraße 5 

  

Helenenstraße 31 Helenenstraße 50 

  

Göschlgasse 29 Pfarrplatz 6 / Antonsgasse 1 
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Grabengasse 7 / Wassergasse 3 Marchetstraße 82 

  

Hauptplatz 21 / Rathausgasse 1 Frauengasse / Breyerstraße / Wassergasse 

1.10.3. Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
ǿŜǊŘŜƴΣ ŀƭǎ Řŀǎǎ ŘƛŜ ǳƴǘŜǊ tǳƴƪǘ α.ŜǘǊƻŦŦŜƴŜ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜά ŀƴƎŜŦǸƘǊǘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜ ƪǸƴŦǘƛƎ ƛƴ 
{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜƴ ŘŜǊ YŀǘŜƎƻǊƛŜ α0мά ŜƛƴōŜȊƻƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜƴ DŜōŅǳŘŜ ŀƭǎ 
αDŜōŅǳŘŜ ǳƴǘŜǊ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊά ƪŜƴƴǘƭƛŎƘ ƎŜƳŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ Bestehende Bebauungs-
bestimmungen sollen dabei gestrichen werden. 

  












